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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung am oben genannten Bebauungsplanverfahren. 
 
Im Geltungsbereich des oben genannten Bebauungsplanes (gilt nur für rot markierten Bereich)(gilt nur für rot markierten Bereich)(gilt nur für rot markierten Bereich)(gilt nur für rot markierten Bereich) liegen keine 
Anlagen der terranets bw GmbH, so dass wir von dieser Maßnahme nicht betroffen werden. 
 
Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht erforderlich. 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
terranets bw GmbH 

Planungsbüro Piske 
In der Mörschgewanne 34 
67065 Ludwigshafen am Rhein 

vi 13.07.2017 Dp-Bur 
Dw 170719_3 

19.07.2017 

Unter www.terranets-bw.de können Sie auch die Online-Leitungsauskunft der terranets bw nutzen. 
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terranets bw GmbH
Am Wallgraben 135 • 70565 Stuttgart
Tel. 0711 7812-0 • Fax 0711 7812-1296

Anlage zu:

Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen
bauvorschriften "Kirchheim - Innoavationspark"
der Stadt Heidelberg Frühzeitige Beteiligung der
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher
Maßstab 1:50.000 19.07.2017

Diese Karte darf nur zu dem angegebenen Zweck verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte - auch auszugsweise - ist nicht erlaubt.



Von: Vidal Blanco, Bärbel [mailto:baerbel.vidal@amprion.net]  
Gesendet: Dienstag, 25. Juli 2017 09:05 
An: 61 - Sekr. Amtsleitung  
Cc: info@piske.com 
Betreff: Leitungsauskunft - Entwurf Bebauungsplan Kirchheim - Innovationspark 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres 

Unternehmens. 

 

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 

 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen 
Unternehmen beteiligt haben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Bärbel Vidal Blanco 
 
Amprion GmbH  
Betrieb / Projektierung 
Leitungen Bestandssicherung 
Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund  
T intern 15711 
T extern +49 231 5849-15711 
mailto: baerbel.vidal@amprion.net  
www.amprion.net  

 

mailto:baerbel.vidal@amprion.net
mailto:info@piske.com
mailto:baerbel.vidal@amprion.net
http://www.amprion.net/


Von: Hahn, Victoria (VB-BW Amt MAHD) [mailto:Victoria.Hahn@vbv.bwl.de]  
Gesendet: Dienstag, 25. Juli 2017 15:32 
An: 61 - Sekr. Amtsleitung  
Betreff: Entwurf des Bebauungsplans "Kirchheim - Innovationspark" der Stadt Heidelberg; Schreiben 
vom 13.07.2017 des Planungsbüros Piske 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter Bezugnahme auf das Schreiben vom 13.07.2017 des Planungsbüros Piske aus Ludwigshafen 
teilen wir Ihnen mit, dass von Seiten des Landes Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwaltung) 
keine Bedenken gegen den Entwurf des Bebauungsplans "Kirchheim - Innovationspark" der Stadt 
Heidelberg bestehen.  
 
Da durch das Verfahren keine landeseigenen Grundstücke betroffen sind, bedarf es keiner weiteren 
Beteiligung unserer Dienststelle am Verfahren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Victoria Hahn 

 
Abteilung 2: Liegenschaften 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
Amt Mannheim und Heidelberg 
 
Telefon: 0621 / 292-3349 
Telefax: 0621 / 292-2070 
victoria.hahn@vbv.bwl.de 
 
Dienstsitz Mannheim 
L4, 4-6 
68161 Mannheim 
 
www.vba-mannheim-und-heidelberg.de 

mailto:Victoria.Hahn@vbv.bwl.de
mailto:victoria.hahn@vbv.bwl.de
http://www.vba-mannheim-und-heidelberg.de/
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Von: Baier, Kurt-Winfried <Kurt-Winfried.Baier@gascade.de>
Gesendet: Mittwoch, 26. Juli 2017 13:57
An: Anja Cronauer
Cc: Anja Cronauer; Heike Walter
Betreff: Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Kirchheim - 

Innovationspark" der Stadt Heidelberg
Anlagen: 2017.05594_Vorgang_nicht_betroffen.pdf

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bitte beachten Sie den Anhang dieser Email. 
Vom zusätzlichen Postversand dieser Mitteilung sehen wir ab. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Die GASCADE Gastransport GmbH ist neben vielen weiteren Netzbetreibern Mitglied des Bundesweiten 
Informationssystems für Leitungsrecherchen BIL.  
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit Ihre Anfragen zu Leitungsauskünften über das BIL‐Online‐Portal zu stellen, unter: 
www.bil‐leitungsauskunft.de 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards 
Abt. GNL 
Leitungsrechte und ‐dokumentation 
 
Phone: +49 561 934‐1077, Fax: +49 561 934‐2369, E‐Mail: leitungsauskunft@gascade.de 
Postal Address: GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108 ‐ 112, 34119 Kassel, Germany 
 
 

 
GASCADE Gastransport GmbH  
Sitz der Gesellschaft: Kassel, Deutschland 
Handelsregister: Amtsgericht Kassel, HRB 13752 
Geschäftsführer: Dr. Christoph-Sweder von dem Bussche-Hünnefeld, Dr. Igor Uspenskiy 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ties Tiessen 



GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel  

 

Planungsbüro PISKE 

Herr Villinger 

In der Mörschgewanne 34 

67065 Ludwigshafen am Rhein 

  

per E-Mail an: info@piske.com 

 
Kurt Baier Tel. 0561 934 1077 Bai / 2017.05594 Kassel, 26.07.2017 
 Fax 0561 934 2369   
Leitungsrechte und -dokumentation leitungsauskunft@gascade.de BIL Nr.:   

 

Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Kirchheim - 
Innovationspark" der Stadt Heidelberg 
- Ihr Zeichen mit Schreiben vom 13.07.2017 - 
Unser Aktenzeichen: 99.99.99.000.03271.17 
 
 
Sehr geehrter Herr Villinger, 

 

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben. 

 

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, 

NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. 

 

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir 

Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt 

die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein. 

 

Als weitere Möglichkeit Ihrer Anfrage zur Leitungsauskunft steht Ihnen unter der Internetadresse 

https://portal.bil-leitungsauskunft.de das kostenfreie Online-Portal BIL zur Verfügung. 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in diesem 

Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind gesondert von Ihnen zur Ermittlung der genauen 

Lage der Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen.  

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
GASCADE Gastransport GmbH 
Leitungsrechte und -dokumentation 
 

 
Kurt Baier 

 

 

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/
















Von: Sparacello2, Franco (RPS) [mailto:Franco.Sparacello@rps.bwl.de]  
Gesendet: Donnerstag, 27. Juli 2017 08:46 
An: info@piske.com 
Cc: 61 - Sekr. Amtsleitung  
Betreff: Mitteilung Kamfmittelbesetigungsdienst Baden Württemberg zum Entwurf Bebauungsplan 
,,Kirchheim - Innovationspark'' der Stadt Heidelberg. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie die Mitteilung des Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden Württemberg zum  
 
Bebauungsplan ,,Kirchheim - Innovationspark'' der Stadt Heidelberg. 
 
Bitte beachten Sie die o.g. PDF Dokumente. 
 
Diese Mitteilung wurde dem Planungsbüro Piske auf dem Postweg zugesendet.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Franco Sparacello 
 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 16 
KMBD Baden-Württemberg 
Pfaffenwaldring 1 
70569 Stuttgart 
 
Telefon 0711-904-400-00 
Telefax 0711-904-40029 
Email: KBD@RPS.BWL.de 
 

mailto:Franco.Sparacello@rps.bwl.de
mailto:info@piske.com
mailto:KBD@RPS.BWL.de










Auftrag zur Überprüfung auf Kampfmittelbelastung/Luftbildauswertung 

Postanschrift: Pfaffenwaldring 1 · 70569 Stuttgart · Telefon 0711 904-40000 

kbd@rps.bwl.de · www.rp.badenwuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Diesen Vordruck finden Sie auch unter: www.rp-stuttgart.de 

AZ:        Erledigt: 

Auftraggeber  

Name/Firma:  

Ansprechpartner: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

E-Mail: 

Telefon/Telefax: 

Rechnungsempfänger (falls abweichend)  

Name/Firma: 

Ansprechpartner: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

Angaben zum Vorhaben 

Art des Vorhabens: 

Landkreis: 

Gemeinde/Gemarkung: 

Straße/Gewann: 

Flurstücksnummer: 

Bundeseigene Liegenschaft:  ja  nein 

Nur komplett ausgefüllte und unterschriebene Anträge können bearbeitet werden! 

Unterschrift gilt auch bei Anträgen per Email. 

Hiermit erkennen wir die umseitigen Geschäftsbedingungen an und beauftragen Sie mit der 

Durchführung einer Luftbildauswertung. 

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift 
Auftraggeber/-in  

Folgende Anlagen bitte hinzufügen:    Eingangsstempel KMBD 

Übersichtsplan/Lageplan mit  

eindeutig umrandeter Untersuchungsfläche!!! 
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Allgemeine Vertragsbedingungen 

 
1. Vertragsschluss   
 
  Mit Auftragsannahme durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-

Württemberg (im Folgenden: KMBD) kommt ein zivilrechtlicher Vertrag zwi-
schen dem Land Baden-Württemberg und dem Auftraggeber/der Auftragge-
berin zustande. Ein Auftrag an den KMBD kann nur bei Verwendung dieses 
ausgefüllten und vom Auftraggeber/der Auftraggeberin unterschriebenen 
Vertragsformulars angenommen werden; die Auftragsannahme erfolgt durch 
eine Eingangsbestätigung unter Angabe des Bearbeitungs-/Aktenzeichens 
und der voraussichtlichen  Bearbeitungsdauer des Auftrags.  

 
2. Hauptpflichten  
 
2.1  Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Durchführung einer multitemporalen 

Luftbildauswertung mittels Erhebung, Ermittlung und Interpretation von Fern-
erkundungsdaten anhand von Luftbildern der amerikanischen und britischen 
Luftwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg sowie zur Visualisierung und Dokumen-
tation der Gutachtenergebnisse. Das Gutachten bezieht sich nur auf das dem 
Auftragnehmer vorliegende Luftbildmaterial und die entsprechenden Beflie-
gungsdaten sowie das vom Auftraggeber umseitig beschriebene Objekt. 

 
2.2  Der Auftraggeber verpflichtet sich mit geleisteter, rechtsverbindlicher Unter-

schrift, das sich nach dem Bearbeitungsaufwand bemessende Entgelt für die 
Luftbildauswertung zu entrichten. 

   Es gelten die Sätze der jeweils zur Zeit des Vertragsschlusses aktuellen Ent-
gelttabelle des KMBD für Luftbildauswertung. Die Entgelttabelle mit aktuel-
lem Stand liegt als Anlage bei. 

   Die Rechnungsstellung erfolgt gesondert nach Zusendung der Luftbildaus-
wertung. Der Rechnung liegt eine detaillierte Auflistung der Bearbeitungszei-
ten durch die Luftbildauswerter/innen nebst Verrechnung mit dem jeweiligen 
Stundensatz bei.  

 
3.  Bezahlung 
 
3.1  Die Zahlung ist innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zu leisten, soweit nicht 

schriftlich etwas anderes vereinbart ist. 
3.2  Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der Rechnung beim Auftragge-

ber/der Auftraggeberin. 
3.3  Sofern die Zahlung nicht fristgerecht erfolgt, werden Verzugszinsen in der 

vom Gesetz vorgesehenen Höhe (mindestens 5 Prozentpunkte über dem je-
weils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Basiszinssatz) fällig.  

 
4.  Weitere Pflichten des Auftraggebers  
 
   Soweit der Auftragnehmer Ausschnitte oder Kopien von Luftbildern zum 

Zwecke der Dokumentation dem Auftraggeber überlässt, darf dieser sie nicht 
für vertragsfremde Zwecke verwenden, insbesondere darf er sie nicht zu ver-
tragsfremden Zwecken vervielfältigen oder an Dritte weitergeben. Die Rechte 
an den Bildern verbleiben beim Auftragnehmer. 

   Jeder Missbrauch ist strafbar. 
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5.  Haftungsbeschränkung 
 
   Die Haftung für Schäden aus Pflichtverletzungen, die durch den Auftragneh-

mer oder seine Erfüllungsgehilfen aufgrund einfacher Fahrlässigkeit began-
gen werden, wird ausgeschlossen. Vom Haftungsausschluss nicht betroffen 
sind Schäden aus Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit. Im Falle 
eines Werkmangels beschränken sich die Rechte des Auftraggebers auf den 
Nacherfüllungsanspruch. Schlägt dieser fehl, so kann der Auftraggeber nach 
seiner Wahl mindern oder vom Vertrag zurücktreten 

 
6.  Unterauftragnehmer (Nachunternehmer)  
 
   Der Auftragnehmer ist berechtigt, Leistungen, die zur Erfüllung der vertrags-

mäßigen Ausführung der Leistung notwendig sind, an Unterauftragnehmer zu 
übertragen, die die Voraussetzungen für die Ausführung des zu vergebenden 
Auftrags erfüllen.  

 
7.  Leistungsort und Gerichtsstand 
 
7.1  Leistungsort ist Stuttgart. 
7.2  Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten ist Stuttgart.  
 
8.  Widerrufsrecht 
    
   Eine verbindliche Bearbeitungsdauer für den Auftrag kann aufgrund des ho-

hen Auftragsaufkommens nicht genannt werden. Sollte der Auftrag nicht in-
nerhalb des in der Auftragsbestätigung genannten voraussichtlichen Zeit-
rahmens bearbeitet werden, kann der Auftraggeber/die Auftraggeberin den 
Auftrag schriftlich widerrufen. 

 

9.  Abwehrklausel  
    
   Ein Vertrag wird nur zu diesen AGBen des KMBD abgeschlossen. Etwaige 

abweichende oder weitergehende Klauseln in AGBen des Auftragsgebers 
sind abbedungen. 

 
10.  Salvatorische Klausel 
 
   Durch die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen wird die Wirk-

samkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt.  
 
 
 Widerrufsbelehrung 

 Widerrufsrecht 

 Ist der Auftraggeber Verbraucher im Sinne von § 13 des Bürgerlichen Ge-

setzbuches (BGB), so kann er seine Vertragserklärung innerhalb von zwei 

Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) wi-

derrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur 

Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-

rufs. Der Widerruf ist zu richten an den Kampfmittelbeseitigungsdienst Ba-
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den-Württemberg, Pfaffenwaldring 1, 70569 Stuttgart, Telefax: 0711/904-

40029. 

  

 Widerrufsfolgen 

 Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leis-

tungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen her-

auszugeben. Kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer die empfangene 

Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 

zurückgewähren, muss er dem Auftragnehmer insoweit gegebenenfalls 

Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen muss der 

Auftraggeber innerhalb von 30 Tagen nach Absendung seiner Widerrufser-

klärung erfüllen. 

 

 Besondere Hinweise 

 Das Widerrufsrecht des Auftraggebers erlischt vorzeitig, wenn der Auftrag-

nehmer mit der Ausführung der Dienstleistung mit seiner ausdrücklichen 

Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Auftragge-

ber diese selbst veranlasst hat (z.B. durch Download etc.). 

 
 
 



 

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 
KAMPFMITTELBESEITIGUNGSDIENST 

 
  
  
  
    

 

 
 
 
 

 

 
 

 Entgelttabelle Luftbildauswertung auf der Basis der VwV Kostenfestlegung  
Stand 01.01.2008 
 

  
 

  
 
 
 
Personal einschl. Geräteeinsatz:   € 60,00 / Stunde (zzgl. MwSt.) 
 
 
 
Erfassung des Zeitaufwandes erfolgt im 15-Minuten-Takt. 
 

 
Postanschrift Pfaffenwaldring 1 · 70569 Stuttgart · Telefon 0711 904-40000 · Telefax 0711 904-40029 

kbd@rps.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 
Dienstzeiten: Montag bis Donnerstag 7:00 - 16:00   Freitag 7:00 - 12:30 
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Von: ZentralePlanungND <ZentralePlanungND@unitymedia.de>
Gesendet: Montag, 31. Juli 2017 12:48
An: Anja Cronauer
Cc: Anja Cronauer; Heike Walter
Betreff: Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften "Kirchheim - 

lnnovationspark" der Stadt Heidelberg
Anlagen: Antwort_271923.pdf

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Beigefügt erhalten Sie unsere Stellungnahme. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Zentrale Planung 
Network Deployment 
 

 
 
 
www.unitymedia.de 
 
Unitymedia NRW GmbH I Postfach 10 20 28 I 34020 Kassel 
Handelsregister: Amtsgericht Köln, HRB 55984 
Geschäftsführung: Lutz Schüler (Vorsitzender) I Gudrun Scharler I Christian Hindennach I Dr. Herbert Leifker I Winfried Rapp 

 
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser Mail erforderlich ist. 
 
 
 



 

Unitymedia BW GmbH 

Postanschrift: Unitymedia BW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

Handelsregister: Amtsgericht Köln | HRB 83533 | Sitz der Gesellschaft: Köln | USt-ID DE 251338951 

Geschäftsführung: Lutz Schüler (Vorsitzender) | Gudrun Scharler | Christian Hindennach | Dr. Herbert Leifker | Winfried Rapp 

www.unitymedia.de 

Seite 1/1 

Unitymedia BW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in): Herr Korkmaz 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-150  

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: 271923 

 

 
Planungsbüro PISKE 
In der Mörschgewanne 34 
67065 Ludwigshafen 

 

Datum   
31.07.2017 

Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften "Kirchheim - lnnovationspark"  
der Stadt Heidelberg 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Informationen.  
 
Bitte informieren Sie uns über den weiteren Verlauf des Bauvorhabens. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Zentrale Planung Unitymedia  
 
 
 
 
 
 





Von: Annegret.Kilian@telekom.de [mailto:Annegret.Kilian@telekom.de]  
Gesendet: Donnerstag, 3. August 2017 10:56 
An: 61 - Sekr. Amtsleitung  
Betreff: Stellungnahme Telekom - BPL "Kirchheim - Innovationspark" 
 
Unser Zeichen: 248121 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus zeitlichen Gründen möchten wir Ihnen vorab unsere Stellungnahme elektronisch zu kommen 
lassen. Das unterschriebene Original wird nächste Woche per Post bei Ihnen eingehen. 
 

Mit freundlichen Grüßen  
Annegret Kilian  

Deutsche Telekom Technik GmbH  
Technik Niederlassung Südwest  
Annegret Kilian  
PTI 21, PPB6 / Bauleitplanung 
Dynamostr. 5, 68165 Mannheim  
+49 621 294-5632 (Tel.)  
E-Mail: Annegret.Kilian@telekom.de  
www.telekom.de  

 

mailto:Annegret.Kilian@telekom.de
mailto:Annegret.Kilian@telekom.de
mailto:Annegret.Kilian@telekom.de
http://www.telekom.de/


 

 

REFERENZEN

ANSPRECHPARTNER

TELEFONNUMMER

DATUM

BETRIFFT

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Postfach 10 73 00, 68123 Mannheim 

  

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Hausanschrift: Dynamostraße 5, 68165 Mannheim 
Postanschrift: Postfach 10 73 00, 68123 Mannheim 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren. Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche 
Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Telekom, die bei Baumaßnahmen gesichert 
bzw. verlegt werden müssen. Speziell in den Straßen „Im Mörgelgewann“ und „Kirchheimer Weg“ befinden 
sich hochwertige Glasfaserfernkabel der Telekom, die nur mit einem unverhältnismäßig hohen Zeit- und 
Kostenaufwand und den damit verbundenen Leitungsausfällen verlegt werden können. Die Telekom 
beabsichtigt daher, die Leitungen in ihrer jetzigen Lage liegen zu lassen. Allerdings  kann dadurch ein 
zusätzlicher Leitungsschutz erforderlich werden. 
 
Zur Anbindung von Gebäuden an die Telekommunikationsinfrastruktur der Telekom, ist die Verlegung neuer 
Telekommunikationslinien erforderlich. 
Um rechtzeitig vor Straßenbaumaßnahmen Absprachen bezüglich eines koordinierten, wirtschaftlichen 
Bauablaufs vornehmen zu können, bitten wir Sie, die Bauträger anzuhalten, sich mit unserem Planungsbüro 
PTI 21 Heidelberg (Ansprechpartner: Herr Herzel, Tel. 06221/55–5131)  so früh wie möglich, spätestens 
jedoch 6 Wochen vor Ausschreibungsbeginn, in Verbindung zu setzen. Des Weiteren bitten wir um die 
Übersendung der Ausbaupläne (möglichst in digitaler Form im PDF- und im DXF-Autocad 2000-Format).  

Stadt Heidelberg 
- Stadtplanungsamt -  
Palais Graimberg 
Kornmarkt 5 
69117  Heidelberg 
 

 

Schreiben Planungsbüro PISKE vom 13.07.2017 
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EMPFÄNGER Stadt Heidelberg 
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Einer Überbauung der Telekommunikationsanlagen der Telekom stimmen wir nicht zu, weil dadurch der Bau, 
die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein erhebliches Schadensrisiko für die 
Telekommunikationslinie der Telekom besteht. 

Bei der Bauausführung ist die Kabelschutzanweisung der Telekom zu beachten. 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013  zu beachten.  
 
Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. V. i. A. 
  
Bogdan Polke Annegret Kilian 
 
 
 
 
Anlagen: Lageplan 







Von: Friede, Susanne (RPK) [mailto:Susanne.Friede@rpk.bwl.de]  
Gesendet: Freitag, 4. August 2017 08:42 
An: info@piske.com; 61 - Sekr. Amtsleitung  
Betreff: Bebauungsplanverfahren"Kirchheim - Innovationspark", Heidelberg - Frühzeitige 
Behördenbeteiligung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als höhere Raumordnungsbehörde tragen wir zu der o.g. Planung keine Anregungen vor. 
 

Mit freundlichem Gruß  
Susanne Friede  

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  
Referat 21 - Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz  

 

Tel.: 0721/926-7513  

(bei Abwesenheit: Vorzimmer Abteilungsleitung: 0721/926-7497)  

E-Mail: susanne.friede@rpk.bwl.de  
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über 
 
Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie  
Kornmarkt 1 
69117 Heidelberg             Heideberg, 06.08.2017 
 
 
 
 
Stellungnahme des Naturschutzbeauftragten 
 
Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften "Kirchheim - Innovations-
park" der Stadt Heidelberg 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bei dem 15 ha umfassenden Gebiet handelt es sich um eine bisher weitgehend naturferne und 
versiegelte Fläche mit geringem Baumbestand sowie umfangreichen ökologischen Defiziten. 
Aus den vorliegenden Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Schwerpunkt der künftigen Ge-
staltung in der Entwicklung innovativer Wirtschaftsflächen liegen soll. 
 
Meine Aufgabe als Naturschutzbeauftragter ist es, dem auch aufgrund von Strukturverarmung 
voranschreitenden Artenschwund durch Erhalt und Förderung geeigneter Lebensräume Ein-
halt zu gebieten. Gerade deshalb ist es wichtig, in neu zu entwickelnden Siedlungsgebieten 
ökologisch intakte Naturräume zu schaffen, die nicht nur bestimmten Tier- und Pflanzenarten 
Lebensmöglichkeiten gewähren, sondern auch für die dort lebenden bzw. arbeitenden Men-
schen Erholungsmöglichkeiten bieten. Denn die Natur gehört allen und  muss auch für den 
Menschen attraktiv gemacht werden. 
 
Textlich sind die Belange des Artenschutzes in Kapitel 5.6. des Bebauungsplanes umfassend 
dargestellt, u.a. auch, dass entfallender Lebensraum durch artenspezifische Ausgleichsmaß-
nahmen und durch baurechtlichen Grünausgleich wiederherzustellen ist und bei Verlust von 
Wohn- und Niststätten an Gebäuden, diese im Zuge der Sanierungen bzw. Neubebauung er-
setzt werden. Hierbei sollten nach Möglichkeit Niststeine für den sehr stark im Rückgang 
befindlichen Mauersegler und andere höhlenbrütende Vogel- sowie Fledermausarten in die 
Gebäudefronten integriert werden.  
 
Auch begrüße ich die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens vorgesehene neue arten-
schutzrechtliche Kartierung als Ergänzung der bisherigen Untersuchungen. Um die nach Ab-



schluss der im neu zu errichtenden Innovationspark verwirklichten ökologischen Maßnahmen  
evaluieren zu können, halte ich auch die Durchführung eines mehrjährigen Monitorings für 
angebracht. 
 
Bei Vergleich der in Kapitel 6.1.8 des Bebauungsplanes und der in Kapitel 4.2 der Rahmen-
planung "Konversion der Patton Barracks" gemachten Aussagen zu den Grünflächen ergeben 
sich für mich folgende Widersprüche: 
 

• Einerseits sollen 4 öffentliche Grünflächen entstehen, um somit auch den bis-
her spärlich vorhandenen Grünanteil zu erhöhen, andererseits ist den Ausfüh-
rungen von HOSYA SCHAEFER ARCHITECTS zu entnehmen, dass auf-
grund der späteren hohen Ausnutzung zwar der private Grünanteil gering sein 
wird, dieser jedoch hochwertig und in ähnlicher Gestalt wie die öffentlichen 
Flächen ausgeführt werden soll. Hierbei ist zu klären, was das Wort „hochwer-
tig“ bedeutet. 
 

• Alle in Kapitel 4.2. der Rahmenplanung aufgeführten Abbildungen weisen für 
mich als Biologen einen nur sehr geringen ökologischen Wert auf, da sie in 
erster Linie Rasen- (und weniger Wiesenflächen mit Blütenhorizonten), einen  
lockeren Baumbestand und viele offen einsehbare Räume ohne Heckenzonen 
aufweisen. Somit habe ich den Eindruck, dass bei diesen Planungen mehr die 
Nutzungsinteressen und der optische Eindruck als die unverzichtbaren ökolo-
gischen Anforderungen im Vordergrund standen.  
 

• Beim Vergleich der heutigen und künftigen Luftbilder auf Seite 36 der Rah-
menplanung stellt, auch durch den  Wegfall und die künftige Bebauung am 
Mörgelgewann bedingt, der Grünanteil einen nur noch sehr geringen Anteil 
dar, der seiner biologischen Funktion nicht gerecht werden kann. 

 
Aus den dargelegten Gründen kann ich nach dem jetzigen Planungsstand keinen großen öko-
logischen Mehrwert gegenüber dem derzeitigen naturräumlichen Defizitraum erkennen.  
 
Deshalb halte ich künftig die Kooperation von Planern und Mitarbeitern des Umwelt- und 
Landschaftsamtes, auch in Fragen der Bepflanzungspläne im Hinblick auf die zu erwartende 
Klimasituation, für zielführender.  
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Karl-Friedrich Raqué 







Rhein-Neckar-Verkehr GmbH/ Möhlstraße 27 / 68165 Mannheim 

Stadt Heidelberg 
Frau langer 
Stadtplanungsamt 
Palais Graimberg 
69117 Heidelberg 

rn" 

lnfrastrukturplanung IS4 
Maul Michael 
m.maul@rnv-online.de 
Telefon: 0621 465-1253 
Telefax: 0621 465-3234 

Mannheim, 
01. Juni 2017 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften "Kirchheim - Innovationspark (Patton 
Barracks) 
hier: Stellungnahme der rnv GmbH (rnv) 

Sehr geehrte Frau langer, 

wir nehmen Bezug auf Ihre Email vom 11.05.2017 zum oben genannten Bebauungsplan und 
nehmen hierzu wie folgt Stellung. 

Das Schreiben der rnv vom 03 .06.2016 behält vollumfänglich seine Gültigkeit. Wir bitten Sie um 
Beachtung der darin aufgeführten Anmerkungen. 

Eine Erschließung der Konversionsfläche Patten Barracks über eine direkte Führung der Buslinie 33 
über den Harbigweg in das Entwicklungsgebiet wird seitens der rnv begrüßt. Hierzu ist es 
erforderlich, eine Durchbindung des Harbigweges zum westlichen Loop herzustellen. Diese 
außerhalb des Plangebietes liegende Straßenverbindung ist Voraussetzung für die genannte 
Buserschließung und sollte daher nach Möglichkeit zeitgleich mit der Bebauung Patten erfolgen . 

Innerhalb der Patten Barracks kann eine optimale Erschließung durch Anlage von zwei 
Bushaltestellen, jeweils in beiden Fahrtrichtungen, erfolgen. Eine Haltestelle sollte dabei im Bereich 
der Großsporthalle, nördlich des Franzosengewanns liegen und die andere Haltestelle sollte im 
Zulauf zur Speyerer Straße liegen. Die Bushaltestellen müssen gemäß Gleichstellungsgesetz 
barrierefrei ausgebaut werden, dazu ist es erforderlich, die genaue Lage der Haltestellen mit der 
Straßenplanung festzuhalten und mit dem Bau der Straße umzusetzen. In die Planung der 
Haltestellen bitten wir, einbezogen zu werden . Haltestellen sollten als Fahrbahnrandhaltestellen 
oder als Kaphaltestellen, nicht aber als Busbucht ausgebaut werden. 

Zur Abwicklung von Zusatzverkehren bei Großveranstaltungen ist es erforderlich, dass im Bereich 
der Großsporthalle eine Abstellposition für einen Gelenkbus zur Verfügung steht. Diese sollte an der 
Innenseite des Loops angelegt werden und unabhängig von den Linienhaltestellen anfahrbar sein, 
hier ist die Anlage einer Busbucht sinnvoll. Neben den Veranstaltungsverkehren kann diese Position 
ggf. auch für Schulbusse o. ä. zu Sportstätte genutzt werden. 

Rh<:in ·Ne<:kar-Verkehr GonbH (RNV) Miihi>traße 27 i f,S 165 Manl'iheim 
Telefon: o,:. <' i ·l 65 0 Telefax 06 ? 1 4 65 ·· 32 (;2 
Vorsitzender des Aufsichtsri1tes: Cdgrnrd<1~te Klaus [) ,lliMJEr 
GeschäHsführr:.~r: Martin in der Beek · Christian Volz 
Sitz und Registergericht: Mar.!lheirn · Handelsregister-~Jr.: HRB S574 
VNJW rnv-N 1lin2 .d0 

Deutsche Bank M<innheim Kto-l'ü D~ 19 00900 B!.Z 6 iO 700 l O 
/BAM DE76670700100044900900 · 81C DWTDESUX:' ". 
Postbank Ludwigshafen f<t\J.-N'. 6432-676 · !JLZ '.i45 100 67 
IBAtJ DE55545100670006432675 ·BIC PBfJKDEFF545 
Ust-IdNr.: DE l 131.).?..348 
Gläubiger IO: DEI 7RNV00000098603 
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Eine Weiterführung der Buslinie 33 über die Speyerer Straße ist wahrscheinlich, allerdings steht das 
Busnetz nach Mobilitätsnetz noch nicht endgültig fest. Eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 26 oder 
zur Linie 22 halten wir weiterhin für erforderlich. Als Verknüpfungspunkte kommen hierzu die 
Haltestellen Hauptbahnhof Süd (im Bau), Montpellierbrücke und Rudolf-Diesel-Straße in Betracht. 

Des Weiteren weisen wir Sie darauf hin, dass auf dem angrenzenden Stadtbahngelände (Linie 26) 
auch zukünftig Stadtbahnbetrieb mit all seinen Begleiterscheinungen stattfinden wird. Hierzu 
weisen wir ausdrücklich auf Schall, Erschütterungen, Außenlautsprecher und Läutewerke hin. 
Nachträgliche Einschränkungen für unseren Stadtbahnbetrieb sind nicht hinnehmbar. Tendenziell ist 
in der Zukunft mit zunehmendem Stadtbahnverkehr vor allem auch rund um die Uhr zu rechnen. 

Bei später stattfindender Bebauung gehen wir generell davon aus, dass bei Durchführung von 
Arbeiten im Umfeld unserer Gleise bzw. Anlagen, diese gesichert werden und der Fahrbetrieb nicht 
beeinträchtigt wird. Das bedeutet insbesondere, dass ein Sicherheitsabstand von 4,50 m zur 
Gleisachse eingehalten werden muss, ansonsten ist die Betriebsleitstelle zu informieren und 
während der Arbeiten ein Sicherungsposten einzusetzen. 

Bei der Umsetzung von Baumaßnahmen ist zu beachten, dass sich in unmittelbarer Nähe eine 
Fahrleitungsanlage (Kirchheimer Weg) befindet. Die Fahrleitungsanlage ist unter Betrieb und kann 
nur in den Sperrpausen bei Bedarf abgeschaltet werden . Vor Beginn von Baumaßnahmen muss eine 
Unterweisung durch unser Haus erfolgen. Ebenfalls ist der Fahrbetrieb Herr Odenwald 
(E.Odenwald@rnv-online.de) zu verständigen. 

Auf Querverspannungen der Fahrleitung I Beleuchtung ist zu achten und ein Mindestabstand von 
2 m zu unserer Fahrleitungsanlage ist einzuhalten. Arbeiten in Bereich der Fahrleitungsanlage 
dürfen nur mit Fahrzeugen durchgeführt werden, die eine Hubbegrenzung haben. Sollte für den 
Bau ein Kran genutzt werden, ist sicherzustellen, dass dieser nicht über unsere Gleis- bzw. 
Fahrleitungsanlagen schwenken kann. Bei Tiefbauarbeiten dürfen keinesfalls die vorhandenen 
Mastfundamente der Fahrleitungsmaste berührt werden. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte 
an Herrn Denzer (T.Denzer@rnv-online.de) bzw. Herrn Platzer (U.Platzer@rnv-online.de). 

Unter Beachtung der oben aufgeführten Hinweise und Anmerkungen bestehen seitens der rnv keine 
Einwände gegen den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften "Kirchheim - Innovationspark 
(Patton Barracks). 

Die rnv Planungsabteilung steht Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Norbert Buter Michael Maul 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften  "Kirchheim - Innova-
tionspark" der Stadt Heidelberg (TK 25: 6518 Heidelberg-Nord, 6618 Heidelberg-Süd)  
  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB  
  
Ihr Zeichen: vi vom 13.07.2017  
 
Anhörungsfrist 11.08.2017 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
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2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes  
 
Keine 
 
 
 
3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
 
 
Geotechnik  
 
Die im Folgenden erneut aufgeführten geotechnischen Hinweise und Anmerkungen der 
LGRB-Stellungnahme vom 01.06.2016 (LGRB-Az. 2511//16-04442) umfassen das Plan-
gebiet und sind weiterhin gültig: 
 
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten besteht der Untergrund im Pla-
nungsgebiet aus jüngeren Talablagerungen (z.B. Auenlehm, Holozäne Abschwemmmas-
sen, Mannheim-Formation). Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. 
nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist 
zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründunghorizonts, zum Grundwasser, Baugrubensicherung) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass im Anhörungs-
verfahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorge-
legter Gutachten oder Auszügen daraus erfolgt. 
 
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Grundwasser  
 
Auf die Lage des Plangebietes innerhalb eines Wasserschutzgebietes und die Bestim-
mungen der Rechtsverordnung wird verwiesen. 
 
 
Bergbau  
 
Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 
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Mineralische Rohstoffe  
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise  
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des 
LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop-Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
Isabel Rupf 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB 
Merkblatt für Planungsträger 

 
Stand: 28. Oktober 2015 

 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) 
nutzt für die Erarbeitung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen 
der Anhörung als Träger öffentlicher Belange (TöB) abgegeben werden, einen digi-
talen Bearbeitungsablauf  (Workflow). Um diesen Workflow effizient zu gestalten und die 
TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, bittet das LGRB um Beachtung 
der folgenden Punkte: 
 
1. Übermittlung von digitalen Planflächen (GIS-Daten/Geodaten) 
 
Bitte übermitteln Sie uns die digitalen, georeferenzierten Planflächen, damit wir diese in 
unser Geographisches Informationssystem einbinden können. Dabei reichen die 
Flächenabgrenzungen aus.  Günstig sind das Shapefile-Format und das Koordinaten-
system Gauss-Krüger 3. Falls diese Formate nicht möglich sein sollten, können Sie Daten 
auch im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen 
Geodaten- bzw. GIS-Format übermitteln. 
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 12 MB Größe) per E-Mail an 
abteilung9@rpf.bwl.de. Größere Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln.  
 
 
2. Übermittlung von Planunterlagen in digitaler Form 
 
Bitte übermitteln Sie die Planunterlagen sowie Ihre Entscheidungen (Abwägungsergebnis-
se, Entscheidungen zu Genehmigungsverfahren, Raumordnungsbeschlüsse usw.) in digi-
taler Form oder stellen Sie diese zum Download im Internet bereit.  
 
Ergänzend bitten wir Sie, uns bei Flächennutzungsplanverfahren, die die Gesamtgemar-
kung der Gemeinde/VVG/GVV betreffen, zusätzlich den Planteil in Papierform zuzusen-
den.  
 
 
3. Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 
 
Bei erneuter Vorlage von Planvorhaben bitten wir Sie, die eingetretenen Veränderungen 
gegenüber der bisherigen Planung deutlich kenntlich zu machen (z. B. als Liste der 
Planänderungen). 
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4. Einheitlicher E-Mail-Betreff 
  
Bitte verwenden Sie für alle E-Mail-Schreiben an das LGRB betreffend TÖB-Stellung-
nahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort TÖB  und danach die genaue Be-
zeichnung Ihrer Planung. 
 
 
5. Hinweis auf Datenschutz 
 
Sämtliche digitalen Daten, die an das LGRB im Rahmen der TÖB-Bearbeitung übermittelt 
werden, werden ausschließlich LGRB-intern verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
 
Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 
 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren u. a. auf den  
Geofachdaten der geowissenschaftlichen Landesaufnahme. Das LGRB ist darauf ange-
wiesen, dass neue Erkenntnisse, die sich aus Planungsvorgängen ergeben, dem LGRB 
gemeldet werden: 
 
1. Bohranzeigen und Bohrungsdatenbank 
 
Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß §4 Lagerstättengesetz 
beim LGRB. Hierfür steht eine elektronische Erfassung unter  
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/banz   zur Verfügung. 
 
Die landesweiten Bohrungsdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden:  

• Als Tabelle: http://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb 
• Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb  
• Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb  
 
 

2. Geowissenschaftlicher Naturschutz 
 
Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-
Kataster. Die Daten des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgen-
den Adressen abgerufen werden:  

• Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope  
• Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-

bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS 
&SERVICE_NAME=lgrb_geotope  

 
Eine Übersicht weiterer im Internet verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im In-
ternet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
http://lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abtei-
lung9@rpf.bwl.de gerne zur Verfügung.  Die aktuelle Version dieses Merkblatts kann im 
Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: http://lgrb-
bw.de/download_pool/rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf  
 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
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208-3045 
Herr Deck 
2511 // 16-04442 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Vorbereitende Untersuchungen der Konversionsfläche "Patton Barracks", Stadt 
Heidelberg, Lkr. Heidelberg (TK 25: 6618 Heidelberg-Süd)  
 
Ihr Schreiben Az. 321 St. vom 04.05.2016  
 
Anhörungsfrist 10.06.2016 
 
 
 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes  
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
 
 
Geotechnik  
 
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten besteht der Untergrund im Pla-
nungsgebiet aus jüngeren Talablagerungen (z.B. Auenlehm, Holozäne Abschwemmmas-
sen, Mannheim-Formation). Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die 
ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist 
zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründunghorizonts, zum Grundwasser, Baugrubensicherung) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass im Anhörungs-
verfahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorge-
legter Gutachten oder Auszügen daraus erfolgt. 
 
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser  
 
Auf die Lage des Plangebietes innerhalb eines Wasserschutzgebietes und die Bestim-
mungen der Rechtsverordnung wird verwiesen. 
Im Bereich HD-Rohrdorf ist es bei einer chem. Reinigung zu einem Eintrag von CKW ins 
Grundwasser gekommen. Beim LGRB ist nicht im Detail bekannt, ob der Standort "Patton 
Barracks" noch im Bereich der von o.g. Standort ausgehenden CKW-Fahne liegt. 
Sollten im Plangebiet Bohraufschlüsse erstellt worden sein, sollten diese auch dem LGRB 
zur Erfassung in der Landesaufschlussdatenbank weiter gegeben werden (z.B. Anl. 1+2 
im Bericht CDM vom 23.2.2016). 
 
 
Bergbau  
 
Von bergbehördlicher Seite sind keine Anmerkungen vorzubringen. 
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Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.  
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop-Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
Im Original gezeichnet 
 
Philipp Deck 
Diplom-Forstwirt 
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Von: 61 - Sekr. Amtsleitung
Gesendet: Mittwoch, 9. August 2017 12:39
An: Langer, Claudia; Ziegler, Peter
Betreff: WG: Behördenbeteiligung zum Entwurf des B-Planes "Kirchheim - 

Innovationspark"
Anlagen: Behördenbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplanes.pdf; 

Behördenbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplanes.docx

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Petra Frei 
Stadtplanungsamt 
 
Sekretariat 
 
Stadt Heidelberg 
Palais Graimberg 
Kornmarkt 5 
69117 Heidelberg 
 
Telefon 06221 58-23020 
Telefax 06221 58-4623000 
stadtplanung@heidelberg.de 
www.heidelberg.de 

 

Von: Brodkorb, Astrid  
Gesendet: Mittwoch, 9. August 2017 12:09 
An: 61 ‐ Sekr. Amtsleitung  
Cc: Reiß, Christina ; Schürmann, Marius  
Betreff: Behördenbeteiligung zum Entwurf des B‐Planes "Kirchheim ‐ Innovationspark" 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
ich schicke Ihnen eine Korrektur und Ergänzung zu dem Textteil 5.4 Barrierefreiheit des Bebauungsplan und Örtliche 
Bauvorschriften „ Kirchheim –Innovationspark „ Nr. 61.32.07.38.00 
 
Bitte beachten Sie, dass u.a. die in der Textpassage genannten DIN Bezeichnungen veraltet sind. 
 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Astrid Brodkorb 
Amt für Baurecht und Denkmalschutz 
Fachstelle barrierefreies Planen, 
Bauen, Wohnen 
 
 
Stadt Heidelberg 
Prinz Carl - Kornmarkt 1 
69117 Heidelberg 
 
Telefon 06221 58-25300 



Behördenbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplanes „ Kirchheim – Innovationspark“   

 

Änderung bzw. Korrektur zu P. 5.4 Barrierefreiheit 

 

Barrierefreiheit 

 

§ 9 des Straßengesetzes Baden –Württemberg verlangt, dass die Belange von Menschen mit 

Behinderung und anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen mit dem Ziel, möglichst 

weitreichende Barrierefreiheit zu erreichen, zu berücksichtigen sind. 

Konkretisiert werden die Anforderungen unter anderem in der DIN 18040 Teil 3 Öffentlicher 

Verkehrs- und Freiraum. Inhalt der DIN sind Aussagen zur Planung, Ausführung und Ausstattung 

von barrierefreien Straßen, Plätzen, Wegen, öffentlichen Verkehrsanlagen und öffentlich zugängige 

Grünanlagen, sowie für Zugänge zu öffentlichen Verkehrsmittel und Spielplätzen. Sie bildet neben den 

einschlägigen straßenbautechnischen Richtlinien eine der Grundlagen für die Planung des 

öffentlichen Raums. 

Für die künftigen Gebäude werden die Bestimmungen der Landesbauordnung einschlägig. § 3 „ 

Allgemeine Anforderungen“ fordert, das in die Planung von Gebäuden die Belange von Personen mit 

kleinen Kindern, Menschen mit Behinderung und alten Menschen nach Möglichkeit einzubeziehen 

sind. 

Konkretisiert werden die Anforderungen in der DIN 18040 Teil 1 Öffentlich zugängliche Gebäude 

und der DIN 18040 Teil 2 Wohnungen. 

Die Normen regeln Planung, Ausführung und Ausstattung von  

DIN 18040 Teil 1: öffentlich zugänglichen baulichen, sowie anderen Anlagen im Sinne von § 39 LBO  

DIN 18040 Teil 2: Gebäuden mit Wohnungen und deren Außenanlagen, die der Erschließung und 

wohnbezogenen Nutzung dienen im Sinne von § 35 (1) LBO  

 

 

 







Von: Stephan.Haeger@rhein-neckar.ihk24.de [mailto:Stephan.Haeger@rhein-neckar.ihk24.de]  
Gesendet: Freitag, 11. August 2017 09:32 
An: 61 - Sekr. Amtsleitung  
Cc: info@piske.com 
Betreff: Stellungnahme der IHK Rhein-Neckar zum Bebauungsplan "Kirchheim - Innovationspark" 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei übersende ich Ihnen die Stellungnahme der IHK Rhein-Neckar zum Bebauungsplan "Kirchheim 
- Innovationspark".  
 
 
 
Freundliche Grüße  
 
Stephan Häger  
Handel, Stadtentwicklung, Bauleitplanung  
 
IHK Rhein-Neckar  
L 1, 2  
68161 Mannheim  
 
Tel.: 0621 1709-192  
Fax: 0621 1709-5192  
http://www.rhein-neckar.ihk24.de  
mailto:stephan.haeger@rhein-neckar.ihk24.de 

mailto:Stephan.Haeger@rhein-neckar.ihk24.de
mailto:Stephan.Haeger@rhein-neckar.ihk24.de
mailto:info@piske.com
http://www.rhein-neckar.ihk24.de/
mailto:stephan.haeger@rhein-neckar.ihk24.de
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Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar 
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IHK Rhein-Neckar  Postfach 10 16 61  Mannheim 
 
Stadt Heidelberg 
Stadtplanungsamt 
Postfach 105520 
69045 Heidelberg 
 
 
E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de 
            info@piske.com 
 

Bearbeitet von: 
Stephan Häger 
Haus der Wirtschaft Mannheim 
 
Telefon: 0621 1709-192 
Fax: 0621 1709-5192 
E-Mail: stephan.haeger@ 
 rhein-neckar.ihk24.de 

 
Mannheim, 11. August 2017 

 
 
 
Bebauungsplan „Kirchheim – Innovationspark“ 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bedankt sich für die Beteiligung am 
Planverfahren und die Zusendung der Planungsunterlage. Ziel der vorliegenden Bauleitplanung 
ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine zivile Folgenutzung durch Gewerbebe-
triebe, insbesondere aus den Bereichen Hochtechnologie, Wissenschaft und Forschung, zu 
schaffen. 
 
 
Die Rolle der IHK Rhein-Neckar im Planungsprozess  
 
Die IHK Rhein-Neckar ist als Trägerin öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren zu beteili-
gen. In den abwägenden Stellungnahmen vertritt die IHK Rhein-Neckar die Gesamtinteressen 
der regionalen Wirtschaft. Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne werden öffentliche und 
private Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Die IHK Rhein-Neckar vertritt 
dabei das gesamtwirtschaftliche Interesse, indem sie in den Stellungnahmen auf die Sicherung 
der Belange der Wirtschaft, wie Entwicklung einer wirtschaftsfreundlichen Infrastruktur und Vor-
haltung ausreichend großer Gewerbeflächen achtet. 
 
 
Allgemeine Hinweise zur Konversion 
 
Der Abzug der US-Streitkräfte und die Frage, was auf diesen Flächen geschehen soll, wird eine 
der großen Herausforderungen in der Region in den nächsten Jahren sein. Auf Grundlage eines 
breit angelegten Meinungsbildungsprozesses hat die IHK Rhein-Neckar Grundsatzpositionen 
zur Konversion erarbeitet, die am 07. Dezember 2011 von der Vollversammlung einstimmig 
beschlossen wurden. Dieses Positionspapier ist die Grundlage der Interessenvertretung durch 
die IHK Rhein-Neckar. Im Zentrum der Metropolregion benötigen die Unternehmen Flächen für 
die Gewerbe- und Industrienutzung, für Lager und Logistik sowie für Büros und Dienstleistun-

mailto:stadtplanungsamt@heidelberg.de
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gen. Die Forderungen der Wirtschaft gehen jedoch über den eigentlichen Flächenbedarf hinaus. 
Es werden zudem Flächen für hochwertige Wohnformen, studentisches Wohnen sowie fami-
lienfreundliches und arbeitsplatznahes Wohnen benötigt. Weitere allgemeine Forderungen zie-
len auf den Ausbau von Bildungs-, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen und auf die 
Renaturierung zur Verbesserung der Naherholung und Lebensqualität.  
 
Am 4. Dezember 2013 hat die IHK-Vollversammlung ein ergänzendes Positionspapier („Kon-
version unter ökonomischen Aspekten gestalten!“) beschlossen. Aus Sicht der IHK Rhein-
Neckar gilt es in der jetzigen Entwicklungsphase vor allem darauf zu achten, die Konversion 
unter ökonomischen Aspekten zu gestalten. Für die Kommunen muss der Konversionsprozess 
wirtschaftlich tragfähig bleiben. Bei falschen Weichenstellungen, insbesondere bei einem Miss-
achten der ökonomischen Erfordernisse, wären erhebliche, dauerhafte Belastungen für die 
städtischen Haushalte zu befürchten. Weitere Forderungen der Wirtschaft sind: 
- Die Konversion durch Stärkung der Wirtschaft finanziell stemmen 
- Über finanzielle Belastungen für die städtischen Haushalte ausreichend Transparenz herstel-
len 
- Konversion als Chance für Innovationspotentiale der Region nutzen 
- Bedarfsgerechten Wohnraum schaffen 
- Standortqualitäten durch Grün- und Erholungsflächen verbessern 
- Konversion als Anlass für eine Gesamtverkehrsplanung nutzen 
- Ankauf durch die Kommunen risikoorientiert überprüfen 
Um den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Heidelberg, im Zentrum der Metropolregion 
Rhein-Neckar, zu stärken sind die Interessen und Bedarfe der Wirtschaft bei der Entwicklung 
der Konversionsflächen zu berücksichtigen. Die IHK-Grundsatzpositionen sowie das IHK-
Positionspapier „Konversion unter ökonomischen Aspekten gestalten!“ finden Sie unter 
www.konversion-mrn.ihk.de. 
 
 
Einschätzung und Bewertung der vorliegenden Bauleitplanung durch die IHK Rhein-
Neckar 
 
Der Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus Heidelberg eröffnet für die Stadt enorme Per-
spektiven. Neben neuen Wohngebieten, Freizeiteinrichtungen, Kulturangebote und Grünflächen 
werden auch dringend Flächen für die Wirtschaft benötigt. Diesen unterschiedlichen Bedarfen 
ist im Zuge der Konversion zu begegnen. Die Konversion bietet die einmalige Chance für die 
Stadt Heidelberg neben bezahlbaren Wohnraum auch die Voraussetzungen für die Wirtschaft 
zu verbessern und Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern und zu schaffen. 
 
Für die Weiterentwicklung der Wirtschaft ist aus Sicht der IHK Rhein-Neckar eine vorausschau-
ende Flächen- und Wirtschaftspolitik von elementarer Bedeutung. Die Stadt Heidelberg muss 
auch in Zukunft in der Lage sein, die bereits ansässigen Unternehmen mit geeigneten gewerbli-
chen Bauflächen bei ihren Vorhaben zu unterstützen. Zudem sollten für potentielle Neuansied-
lungen Reserveflächen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hängt der Wohlstand der Kom-
munen ganz maßgeblich von der Wirtschaft, insbesondere von den vielen kleinen und mittel-
ständischen Betrieben ab. Die städtischen Haushalte werden zu einem erheblichen Teil von der 
Gewerbesteuer getragen.  
 
Aus unserer Sicht eignen sich die Patton Barracks inkl. Motorpool ganz hervorragend für eine 
zukünftige gewerbliche Nutzung. Neben der guten verkehrlichen Lage sind die Patton Barracks 

http://www.konversion-mrn.ihk.de/
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(inkl. Motorpool) eine Konversionsfläche mit wenigen Einschränkungen und geringen potentiel-
len Nachbarschaftskonflikten bei gleichzeitig hoher Eignung für die Wirtschaft. Die Realisie-
rungsstudie „Innovation und Produktion organischer Elektronik am Standort Heidelberg“ hat u.a. 
zum Ergebnis, dass das Gelände der Patton Barracks inkl. Motorpool die spezifischen Stand-
ortanforderungen der Organischen Elektronik bestens erfüllt. Daher sollte der Standort als For-
schungs- und Produktionsstandort entwickelt werden. 
 
Die IHK Rhein-Neckar unterstützt ausdrücklich aus den genannten Gründen die Bereitstellung 
von Gewerbeflächen im Plangebiet. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass auch tatsächlich nutzba-
re Flächen für die Wirtschaft entstehen. Aus unserer Sicht ist es daher zielführend, dass aus-
schließlich Gewerbegebietsflächen (mit Ausnahme der Fläche für die Großsporthalle) im Plan-
gebiet festgesetzt werden.  
 
Um eine möglichst einschränkungsfreie Nutzung der Wirtschaftsflächen zu ermöglichen, emp-
fehlen wir den Großteil der Flächen als reine Gewerbefläche (GE2) auszuweisen. Wenn es aus 
schalltechnischen Gründen notwendig ist, sollten nur die südöstlichen Teilflächen (direkt an-
grenzend zur Straße „Im Mörgelgewann“) als eingeschränkte Gewerbegebietsflächen (GEe1) 
festgesetzt werden.  
 
Am Fortgang der Planungen bleiben wir interessiert. 
 
Die uns freundlicherweise zugesandten Planunterlagen nehmen wir zu den Akten. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Dipl.-Ing. Stephan Häger 
Handel, Stadtentwicklung, Bauleitplanung 
 















































































Von: 63 - Sekr. Amtsleitung  
Gesendet: Montag, 21. August 2017 13:36 
An: 'Villinger@piske.com' ; 61 - Sekr. Amtsleitung  
Betreff: Stellungnahme Amt für Baurecht und Denkmalschutz zum Bebauungsplan "Kirchheim - 
Innovationspark" 
 
Sehr geehrter Herr Villinger, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei senden wir Ihnen die Stellungnahme unseres Amtes zur Kenntnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
Elke Wacker 
Amt für Baurecht und Denkmalschutz 
 
Sekretariat 
 
Stadt Heidelberg 
Prinz Carl 
Kornmarkt 1 
69117 Heidelberg 
 
Telefon 06221 58-25500 
Telefax 06221 58-25900 
Baurechtsamt@heidelberg.de 
www.heidelberg.de 

 

mailto:Baurechtsamt@heidelberg.de
http://www.heidelberg.de/






Sehr geehrte Frau Langer, 
 
anbei übersenden wir Ihnen per Mail vorab zum Postweg unsere Stellungnahme zu o.g. B-Plan. Wir 
bitten die Verzögerung zu entschuldigen, die sich aufgrund notwendiger Abstimmungsprozesse 
zwischen Amt und Planer ergeben hatte.  
 
 
Freundliche Grüße 
 
Barbara Vogt 
 
Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und  
Energie 
Tel: 06221/5818170 
PC Fax: 58 4618000  
barbara.vogt@heidelberg.de 
 

mailto:barbara.vogt@heidelberg.de
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Von: Vogt, Barbara
Gesendet: Montag, 4. September 2017 16:44
An: Langer, Claudia
Betreff: AW: BPlan Kirchheim - Innovationspark (ehemals: BPlan Kirchheim - Patton 

Barracks)
Anlagen: 2017_08_10 STellungnahme Naturschutzbeauftragter - Innovationspark 

.docx

Hallo Frau Langer, 
 
ich bin mir nicht sicher, ob Herr Kriehuber Ihnen bereits vor unserer Amtsstellungnahme die separate 
Stellungnahme des Naturschutzbeauftragten, Herrn Raqué zum BPlan Kirchheim‐Innovationspark gesendet hatte.  
Zur Sicherheit füge ich Ihnen die Stellungnahme anbei. 
 
Viele Grüße 
 
 
Barbara Vogt 
 
Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und  
Energie 
Tel: 06221/5818170 
PC Fax: 58 4618000  
barbara.vogt@heidelberg.de 
 
 
 
 
 

Von: Langer, Claudia  
Gesendet: Donnerstag, 24. August 2017 10:45 
An: Vogt, Barbara  
Betreff: AW: BPlan Kirchheim ‐ Innovationspark (ehemals: BPlan Kirchheim ‐ Patton Barracks) 
 
Hallo Frau Vogt, 
 
vielen Dank für die Vorab-Zusendung der Stellungnahme. So können wir die Auswertung der 
eingegangenen Stellungnahmen umfassend vornehmen.  
 
Viele Grüße 
 
Claudia Langer 
Stadtplanungsamt 
 
Abteilung Städtebau und Konversion 
 
Stadt Heidelberg 
Palais Graimberg 
69117 Heidelberg 
 
Telefon 06221 58-23090 
(erreichbar di, mi und fr vormittags, do ganztags) 
Telefax 06221 58-4623000 
claudia.langer@heidelberg.de 



Dr. Karl-Friedrich Raqué     Gutleuthofweg 32/5       69118 Heidelberg 
 
   06221/ 808 140                                   06221/ 7355979                  kf@raque-family.de 
 
         
Planungsbüro PISKE 
In der Mörschgewanne 34 
67065 Ludwigshafen 
 
über 
 
Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie  
Kornmarkt 1 
69117 Heidelberg             Heideberg, 06.08.2017 
 
 
 
 
Stellungnahme des Naturschutzbeauftragten 

 
Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften "Kirchheim - Innovations-

park" der Stadt Heidelberg 

hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bei dem 15 ha umfassenden Gebiet handelt es sich um eine bisher weitgehend naturferne und 
versiegelte Fläche mit geringem Baumbestand sowie umfangreichen ökologischen Defiziten. 
Aus den vorliegenden Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Schwerpunkt der künftigen Ge-
staltung in der Entwicklung innovativer Wirtschaftsflächen liegen soll. 
 
Meine Aufgabe als Naturschutzbeauftragter ist es, dem auch aufgrund von Strukturverarmung 
voranschreitenden Artenschwund durch Erhalt und Förderung geeigneter Lebensräume Ein-
halt zu gebieten. Gerade deshalb ist es wichtig, in neu zu entwickelnden Siedlungsgebieten 
ökologisch intakte Naturräume zu schaffen, die nicht nur bestimmten Tier- und Pflanzenarten 
Lebensmöglichkeiten gewähren, sondern auch für die dort lebenden bzw. arbeitenden Men-
schen Erholungsmöglichkeiten bieten. Denn die Natur gehört allen und  muss auch für den 
Menschen attraktiv gemacht werden. 
 
Textlich sind die Belange des Artenschutzes in Kapitel 5.6. des Bebauungsplanes umfassend 
dargestellt, u.a. auch, dass entfallender Lebensraum durch artenspezifische Ausgleichsmaß-
nahmen und durch baurechtlichen Grünausgleich wiederherzustellen ist und bei Verlust von 
Wohn- und Niststätten an Gebäuden, diese im Zuge der Sanierungen bzw. Neubebauung er-
setzt werden. Hierbei sollten nach Möglichkeit Niststeine für den sehr stark im Rückgang 
befindlichen Mauersegler und andere höhlenbrütende Vogel- sowie Fledermausarten in die 
Gebäudefronten integriert werden.  
 
Auch begrüße ich die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens vorgesehene neue arten-
schutzrechtliche Kartierung als Ergänzung der bisherigen Untersuchungen. Um die nach Ab-



schluss der im neu zu errichtenden Innovationspark verwirklichten ökologischen Maßnahmen  
evaluieren zu können, halte ich auch die Durchführung eines mehrjährigen Monitorings für 
angebracht. 
 
Bei Vergleich der in Kapitel 6.1.8 des Bebauungsplanes und der in Kapitel 4.2 der Rahmen-
planung "Konversion der Patton Barracks" gemachten Aussagen zu den Grünflächen ergeben 
sich für mich folgende Widersprüche: 
 

 Einerseits sollen 4 öffentliche Grünflächen entstehen, um somit auch den bis-
her spärlich vorhandenen Grünanteil zu erhöhen, andererseits ist den Ausfüh-
rungen von HOSYA SCHAEFER ARCHITECTS zu entnehmen, dass auf-
grund der späteren hohen Ausnutzung zwar der private Grünanteil gering sein 
wird, dieser jedoch hochwertig und in ähnlicher Gestalt wie die öffentlichen 
Flächen ausgeführt werden soll. Hierbei ist zu klären, was das Wort „hochwer-
tig“ bedeutet. 
 

 Alle in Kapitel 4.2. der Rahmenplanung aufgeführten Abbildungen weisen für 
mich als Biologen einen nur sehr geringen ökologischen Wert auf, da sie in 
erster Linie Rasen- (und weniger Wiesenflächen mit Blütenhorizonten), einen  
lockeren Baumbestand und viele offen einsehbare Räume ohne Heckenzonen 
aufweisen. Somit habe ich den Eindruck, dass bei diesen Planungen mehr die 
Nutzungsinteressen und der optische Eindruck als die unverzichtbaren ökolo-
gischen Anforderungen im Vordergrund standen.  
 

 Beim Vergleich der heutigen und künftigen Luftbilder auf Seite 36 der Rah-
menplanung stellt, auch durch den  Wegfall und die künftige Bebauung am 
Mörgelgewann bedingt, der Grünanteil einen nur noch sehr geringen Anteil 
dar, der seiner biologischen Funktion nicht gerecht werden kann. 

 
Aus den dargelegten Gründen kann ich nach dem jetzigen Planungsstand keinen großen öko-
logischen Mehrwert gegenüber dem derzeitigen naturräumlichen Defizitraum erkennen.  
 
Deshalb halte ich künftig die Kooperation von Planern und Mitarbeitern des Umwelt- und 
Landschaftsamtes, auch in Fragen der Bepflanzungspläne im Hinblick auf die zu erwartende 
Klimasituation, für zielführender.  
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Karl-Friedrich Raqué 
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Von: Brummer, Sven <sven.brummer@swhd.de>
Gesendet: Dienstag, 19. September 2017 12:49
An: Czolbe, Christoph
Cc: Hoppe, Stephan; Schwarz, Volker; Zimmer, Emanuel; Heist, Willi
Betreff: Bebauungsplan „Kirchheim Innovationspark“ Ergänzung Stellungnahmen 

SWH-N, Amt 67 und KV
Anlagen: 2017-08-24_Abstimmung Baumstandorte_final.pdf; 2017-08-24

_Abstimmung Baumstandorte_Anhang.pdf

Hallo Herr Czolbe, 
 
ergänzend zu den Stellungnahmen von SWH‐N, Amt 67 und Konversionsgesellschaft/ EGP übersende ich Ihnen im 
Anhang eine gemeinsam verfasste Ergänzung hierzu mit der Bitte um weitere Berücksichtigung. 
 
Anlass war ein gemeinsamer Ortstermin wo verschiedene bereits in den ursprünglichen Stellungnahmen 
angesprochene Punkte vertieft betrachtet und abgestimmt wurden.  
 
Für Rückfragen stehen die Verfasser gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
i.A. Sven Brummer 
Dipl.‐Ing. (FH) 
464‐ Asset Management 
Grundsatzplaner Strom 
 
Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH 
Kurfürsten‐Anlage 42‐50 
69115 Heidelberg 
 
Telefon: 06221 513 ‐ 4194 
Fax: 06221 513 ‐ 3337  
E‐Mail: Sven.Brummer@swhd.de 
Internet: www.swhd.de 
____________________________________________________________________ 
 
Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH ist ein Unternehmen der Stadt Heidelberg 
 
Sitz: Heidelberg I Amtsgericht Mannheim, HRB‐Nr. 703173 I Steuernummer: 32493/85529  
Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner I Geschäftsführer: Dipl.‐Ing. (MBA) Falk Günther 
 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook.  
 
Diese E‐Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat 
sind oder diese E‐Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese 
Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss!  
 
 



 

 

 

Ergebnisprotokoll/ Aktionsliste 
Thema: Ortsbegehung im Entwurf Bebauungsplan „Kirchheim Innovationspark“ ausgewiesene 

Baumstandorte  
Datum/Uhrzeit: Do 24.08.2016 09:00 bis 10:00 Uhr Ort: Konversionsfläche Patton 
Teilnehmer: Amt 67 V. Schwarz 
 Stabstelle Konversion (St. Konv/ KV) St. Hoppe 
 SWH-N S. Brummer 

E. Zimmer 
   
   
Verteiler: siehe Teilnehmerliste Teilnehmer, 

Amt 61 
 

   
Ersteller:  

 
Art: A =Aufgabe; I = Information/Bemerkung; F = Feststellung; E = Entscheidung; 
 

1. Verortung der zur Festsetzung vorgesehenen Baumstandorte 

 Aus Sicht der Besprechungsteilnehmer ist dringend ein Abgleich der kartierten mit den 
vorzufindenden Baumstandorten zu empfehlen. Hier werden Abweichungen gesehen, 
die u.U. merkliche Auswirkungen auf spätere Infrastrukturplanungen (Stadt und SWH-
N) haben können. 

  

 

2. Trassenbedarf SWH-N und AZV (b) 

 Entlang der gelben Linie (B) wird eine Trassenbreite von 8,20…9,00 m benötigt. Unter-
zubringende Medien: Strom, Fernwärme und AZV. Die Trassenbreite ist u.a. noch von 
der Gestaltung der Verkehrsfläche abhängig. 

  

 

3. Festsetzungen zum Baumerhalt 

 Durch die oben beschriebenen Abweichungen und die laufenden und künftigen Ver-
kehrsplanungen sind Konfliktbereiche zwischen Baumstandort, Verkehrs- und Lei-
tungsplanungen nicht auszuschließen. Gemeinsames Ziel ist durch geeignete Maß-
nahmen (z.B. vorbereitende Wurzelsondierungen in Handschachtung in Abstimmung 
mit Amt 67/RG) den Erhalt der Bäume sicherzustellen. Wo ein Baumerhalt und die 
Herstellung der Verkehrs- oder Leitungsinfrastruktur nicht vereinbar sein sollten, ist 
ggf. die Entfernung erforderlich. Auf einzelne Standorte wird nachfolgend im Detail 
eingegangen. 

  

(1) Wurzelbereich ragt vermutlich in den späteren Trassenbereich. Durch geeignete Maß-
nahmen soll der Baumerhalt ermöglicht werden. Eine abschließende Aussage kann 
erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden. 

  

(2) 
(3) 

Wie (1), jedoch soll eine erste Betrachtung im Rahmen der laufenden Straßenvorpla-
nungen erfolgen.   

(4) Der Standort ist Prüfgegenstand für Straßenvorplanung (Habermehl + Follmann). Der 
Standort ist aufgrund seines Abstands zur Trasse vermutlich kritisch.   

(5) Der Baum steht vermutlich im Trassenraum und zeigt Anzeichen einer Schädigung. 
Festsetzung ist zu hinterfragen. Aussagen zum Zustand des Baumes sind nötig 
(Baumkontrolle). 

  

 

4. Neupflanzungen 

 Zwischen Verkehrs- und Leitungsinfrastruktur und Baumstandorten/ -Reihen ist grund-
sätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m (mit Wurzelschutzplatten/-folien) erforderlich. 
Eine Variabilität der Baumreihe in Längs- und Querrichtung vermeidet spätere Konflikte 
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mit notwendigen Leitungstrassen. (vgl. Zielnetzplanungen und Trassenabstimmung 
SWH- N) 
 
Auf einzelne Standorte wird nachfolgend im Detail eingegangen: 

(a) Zwischen Leitungstrasse Baumreihe soll ein Abstand von mind. 2 m mit Wurzelschutz 
bestehen. Dieser ist durch Verschiebung der Längsachse der Baumreihe zu erreichen.   

(b) Zwischen Leitungstrasse und Baumstandorten soll ein Abstand von mind. 1,5 m (mit 
Wurzelschutz) bestehen. Entlang der gelben Linie wird eine Trassenbreite von 
8,20…9,00 m benötigt. Die Trassenbreite ist u.a. noch von der Gestaltung der Ver-
kehrsfläche abhängig. 

  

(c) Eine Variabilität der Baumreihe in Längs- und Querrichtung vermeidet spätere Konflikte 
mit notwendigen Leitungstrassen (vgl. Zielnetzplanungen und Trassenabstimmung 
SWH- N) 
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(a) 
(1) 

(2) 

(3) 
(3) (3) 

(4) 

(b) (5) 

(c) 



Trassenbedarf SWH- N und AZV (b) 
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Betrachteter Baumstandort (1) 
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